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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Anfang November 2018 geriet Bundesanwalt Michael Lauber aufgrund verschiedener
Vorkommnisse im Rahmen der Strafuntersuchung im Zusammenhang mit der
Fédération Internationale de Football Association (Fifa) stark unter Druck. Das auch
international stark beachtete Strafverfahren war 2015 wegen Verdachts auf ungetreue
Geschäftsbesorgung, auf Geldwäscherei sowie auf die Gewährung unrechtmässiger
Vorteile zur Beeinflussung der Vergaben der Fussballweltmeisterschaften 2018 und
2022 an Mitglieder des Exekutivkomitees der Fifa gestartet worden. In der Zwischenzeit
hatte der Fall riesige Dimensionen angenommen: 25 hängige Strafverfahren,
Zusammenarbeit mit 15 Ländern, 45 Rechtshilfegesuche und 19 Terabytes an Daten,
wusste die NZZ zu berichten. 

Unter dem Namen «Football Leaks» enthüllte ein internationales Netzwerk im
November 2018, dass sich Lauber während des laufenden Verfahrens zweimal mit dem
im Februar 2016 zum neuen Fifa-Generalsekretär gewählten Gianni Infantino in einem
Restaurant in Zürich bzw. Bern getroffen haben soll. Praktisch gleichzeitig wurde
bekannt, dass der Abteilungsleiter «Wirtschaftskriminalität» der Bundesanwaltschaft
und Chefermittler im Fifa-Fall, Staatsanwalt Olivier Thormann, kurz vor
Veröffentlichung der Leaks vorsorglich freigestellt worden war. Verschiedene
Parlamentsmitglieder und auch die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-
BA) kündigten in der Folge an, die Hintergründe dieser Treffen und der Freistellung
abklären zu wollen. In den Medien wurden in der Folge zwei Fragen diskutiert: Weshalb
Thormann, der schliesslich nicht mehr auf seinen Posten zurückkehrte, trotz nicht
erhärtetem Verdacht gegen ihn suspendiert worden sei und weshalb die
«Standortbestimmungen mit Verfahrensbeteiligten», wie die Bundesanwaltschaft die
Treffen mit Infantino bezeichnete, ausserhalb der behördlichen Räumlichkeiten
stattgefunden hätten und nicht protokolliert worden seien. In einer Pressekonferenz
erklärte Lauber seine Treffen mit der Fifa-Führung. Es sei um eine Standortbestimmung
gegangen und um die Entwicklung einer Strategie für die Führung des Verfahrens. Die
Fifa sei Privatkläger und geschädigte Partei, daher sei es darum gegangen, abzuklären,
ob der Weltfussballverband auch unter Infantino kooperativ bleiben würde. Eine
Dokumentationspflicht gelte für solche koordinative und informelle Treffen nicht.
Hinsichtlich Thormann sei er von Amtes wegen verpflichtet gewesen, abzuklären, ob
dieser sich straffällig verhalten habe.

Die Medien berichteten trotz der Beteuerungen Laubers zunehmend skeptisch über die
Affäre. Die NZZ schrieb noch Ende 2018 etwa von einer «nebulösen Nähe» zwischen der
Fifa und der Bundesanwaltschaft. Ins mediale Fadenkreuz geriet dabei auch der
Oberstaatsanwalt des Kantons Wallis und Jugendfreund des Fifa-Generalsekretärs,
Rinaldo Arnold, der laut NZZ die Treffen zwischen Lauber und Infantino eingefädelt und
dafür von Infantino verschiedene Gefälligkeiten erhalten haben soll. 

Eine neue Wendung erhielt die Geschichte Mitte April 2019. Das Verfahren gegen Arnold
wurde zwar eingestellt – die Geschenke im Gesamtwert von rund CHF 20'000 seien aus
einem freundschaftlichen Verhältnis heraus erfolgt –, im Rahmen der Untersuchungen
stiess man aber auf Daten, die auf ein drittes Treffen zwischen Lauber und Infantino im
Sommer 2017 in Bern hindeuteten, an dessen Inhalt sich aber niemand erinnern könne
und das ebenfalls nicht protokolliert worden sei, so die NZZ. Auf die Frage der AB-BA im
November 2018, ob weitere Treffen stattgefunden hätten, habe Lauber mit «Nein, nie
auf Stufe Bundesanwalt» geantwortet, meldete der Tages-Anzeiger. Nicht nur diese
Aussage, sondern auch der Zeitpunkt des Treffens müsse auf Misstrauen stossen, so die
Medien. Rund ein halbes Jahr nach dem Treffen habe die Bundesanwaltschaft nämlich
die Ermittlungen gegen Infantino selber eingestellt, die diesen in seiner Rolle als
damaligen Uefa-Rechtschef betroffen und unter Korruptionsverdacht gestellt hätten.

Die AB-BA hatte in der Zwischenzeit die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen
Lauber geprüft. Dieser setze nicht nur seine Karriere, sondern auch die millionenteuren
Ermittlungen und das Ansehen der Schweiz aufs Spiel, kritisierte Hanspeter Uster,
aktueller Präsident der AB-BA. Der Fifa-Komplex sei systemrelevant geworden. Zudem
könnten solche nicht protokollierte Treffen von den Verteidigern einer anklagenden
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Partei als Befangenheit der Bundesanwaltschaft in einen Prozess eingebracht werden. 

In der Folge wurden die Kritiken mit der Wiederwahl Laubers für die Amtszeit 2020 bis
2023, die für die Sommersession 2019  geplant war, verknüpft. Verschiedene
Parlamentsmitglieder meldeten sich zu Wort. «Ein Bundesanwalt, der die Wahrheit
verschweigt oder der lügt, ist nicht tragbar», liess sich etwa Christa Markwalder (fdp,
BE) im Sonntags-Blick zitieren. Ein Bundesanwalt mit Gedächtnislücken sei nicht
haltbar, meinte auch Elisabeth Schneider-Schneiter (cvp, BL) im «Blick». Lauber
bestätigte in einem Radiointerview, sich nicht mehr an das Treffen erinnern zu können
und beteuerte seine Absicht, zur Wiederwahl antreten zu wollen. 1

Aufgrund des Berichts der AB-BA zur Disziplinaruntersuchung gegen den amtierenden
Bundesanwalt wurden von politischer Seite schon bald Forderungen für ein
Amtsenthebungsverfahren gegen Michael Lauber laut. Die Grüne Partei, die sich
bereits bei der Bestätigungswahl Laubers sehr kritisch gezeigt hatte, verlangte Anfang
April 2020 in der Person von Parteipräsidentin Regula Rytz (gp, BE), dass die GK ein
entsprechendes Verfahren einleite, damit die Glaubwürdigkeit der Institution
wiederhergestellt werden könne. Das Fass zum Überlaufen gebracht habe Laubers
Weigerung, die Verfügung der AB-BA zu akzeptieren, und seine Beschwerde dagegen, so
Rytz in der Aargauer Zeitung. Auch Elisabeth Schneider-Schneiter (cvp, BL) forderte,
dass sich die GK möglichst rasch der Frage annehme, wie es mit dem Bundesanwalt
weitergehen solle. Der Präsident der GK, Andrea Caroni (fdp, AR), sah indes keinen
Grund zur Eile, weil es gelte, zuerst den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts zur
Beschwerde Laubers abzuwarten, um eine Basis für eine allfällige Einleitung eines
Amtsenthebungsverfahrens zu haben.

Die Forderungen für eine solche Amtsenthebung eines Bundesanwalts, die ein Novum
in der Geschichte der Bundesanwaltschaft darstellte, wurden lauter, als Mitte April
weitere Ungereimtheiten im «Fifa-Fall» publik wurden – auch wenn Teile davon verjährt
waren. Laut NZZ weckten die Ereignisse «die Politik aus ihrer Corona-Lethargie»:
Verschiedene Mitglieder der GK – darunter Sibel Arslan (basta, BS), Mathias Aebischer
(sp, BE), Nicolo Pagani (cvp, SG) oder Pirmin Schwander (svp, SZ) – liessen im Tages-
Anzeiger verlauten, zum äussersten Mittel greifen zu wollen, sollte Lauber nicht von sich
aus zurücktreten. Auch die SP- und die Mitte-Fraktion sprachen sich für ein
Amtsenthebungsverfahren aus. Zudem wendeten sich immer mehr «Verbündete» von
Lauber ab, wie die Aargauer Zeitung zu berichten wusste. Dazu zählte sie vor allem
Parlamentsmitglieder der FDP und der SVP, aber auch Teile der SP, die Lauber bei der
Bestätigungswahl 2019 noch unterstützt hätten. Ein Entscheid bezüglich eines
Amtsenthebungsverfahrens müsse bereits in der Sommersession 2020 gefällt werden,
forderte die Zeitung. 

Die GK beugte sich in ihrer Sitzung vom 13. Mai über die Frage einer Amtsenthebung.
Diskutiert wurde, ob die GK – wie ursprünglich von Andrea Caroni vorgeschlagen – noch
zuwarten und mehr Informationen einholen oder aber in der Tat ein Verfahren einleiten
sollte. Die 17-köpfige Kommission entschied sich schliesslich einstimmig, den Entscheid
zu vertagen und an ihrer nächsten Sitzung den Bundesanwalt selber noch einmal
anzuhören. Eine Anhörung sei ein notwendiger erster Schritt hin zu einem
Amtsenthebungsverfahren, liess die GK in ihrer Medienmitteilung verlauten. Sie könne
nämlich von Amtes wegen nur über die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens
entscheiden, wenn die fachliche und persönliche Eignung des obersten Staatsanwalts in
Frage gestellt sei. Dies sei mit der Verfügung der AB-BA zwar gegeben, vor einem
endgültigen Entscheid müsse die betroffene Person laut Reglement aber noch einmal
angehört werden. GK-Präsident Caroni informierte die Medien allerdings auch, dass ein
solches Verfahren Neuland sei und sich die Kommission deshalb mit dem Bundesamt
für Justiz (BJ) und der Staats- und Verwaltungsrechtsprofessorin Regina Kiener
abgesprochen habe. Auch eine Delegation der AB-BA – Präsident Hanspeter Uster und
die Untersuchungsleiterin Alexia Heine – sei nochmals angehört worden. 
Kiener habe dabei für Verunsicherung gesorgt, wusste die Aargauer Zeitung tags drauf
zu berichten, da sie ausgeführt habe, dass eine Amtsenthebung kein politischer
Entscheid sein dürfe und Prozessrechte berücksichtigt werden müssten, damit der
Entscheid nicht vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte beanstandet
werden könne. Zudem dürfe sich das Parlament eigentlich nicht über die Verfügung der
AB-BA hinwegsetzen, die ja lediglich eine Lohnkürzung und nicht eine Amtsenthebung
als Sanktion für die Verfehlungen Laubers gefordert habe. Es sei wohl deshalb doch
klüger, auf den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts zur Beschwerde Laubers zu
warten, urteilte der Sonntags-Blick. Andrea Caroni mahnte in der Aargauer Zeitung,
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dass der Bundesanwalt wie jeder Bürger und jede Bürgerin ein Recht auf ein korrektes
Verfahren habe und es deshalb angezeigt sei, den Entscheid des
Bundesverwaltungsgerichts und allenfalls sogar einen juristisch möglichen neuerlichen
Rekurs Laubers vor Bundesgericht abzuwarten. Ein Rücktritt Laubers würde zwar
einiges erleichtern, aber letztlich gehe es um die Institution und nicht um die Person
des Bundesanwalts, weshalb man als Kommission und Parlament den rechtsstaatlichen,
wenn auch langsameren Weg gehen müsse, so Caroni. 
Zurückhaltende Stimmen waren in den Medien kaum mehr auszumachen. In den
meisten Kommentarspalten wurde Lauber aufgefordert, nun endlich zugunsten der
Institution zurückzutreten. Eine kleine Lanze brach einzig der Sonntags-Blick für den
Bundesanwalt, der ehemalige Weggefährtinnen und Weggefährten Laubers zu Wort
kommen liess. Die Medien hätten die Person Laubers zur Institution gemacht, war dort
etwa zu lesen; er sei jedoch besser, als er dargestellt werde. David Zollinger –
ehemaliges Mitglied der AB-BA – fand es «erstaunlich, dass jemand, der intern, bei
Politikern, Medien und Partnerbehörden so beliebt war, derart schnell fallen gelassen
wird». Wer freilich «von Politikern mit einer politischen Absicht gewählt wurde, der
kann von diesen auch wieder abgesetzt werden, da sind politische Motive dann stärker
als juristische Gründe». 2

1) So-Bli, 4.11.18; Lib, 6.11.18; BaZ, 9.11.18; LT, NZZ, 10.11.18; WoZ, 15.11.18; NZZ, 17.11., 21.11.18; AZ, Blick, Lib, NZZ, 22.11.18; So-Bli,
25.11.18; NZZ, 29.11.18; NZZ, 1.2.19; NZZ, 6.2.19; NZZ, 12.4.19; NZZ, TA, 13.4.19; NZZ, 16.4.19; SGT, 20.4.19; So-Bli, SoZ, 21.4.19;
NZZ, 25.4.19; Blick, 26.4.19; AZ, 28.4.19; Blick, Lib, 29.4.19; SGT, 30.4.19
2) Medienmitteilung GK vom 13.5.2020; AZ, 3.4.20; Blick, 25.4.20; TA, 28.4.20; CdT, NZZ, 29.4.20; NZZ, 2.5.20; AZ, CdT, TA,
4.5.20; LT, 5.5.20; NZZ, 9.5.20; So-Bli, 10.5.20; TA, 13.5.20; AZ, Blick, CdT, LT, NZZ, TA, 14.5.20; AZ, Blick, 15.5.20; AZ, TA,
16.5.20; So-Bli, SoZ, 17.5.20
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